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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1976

Norm

ABGB §865

Rechtssatz

Bei Personen, deren Geisteszustand dem eines Kindes unter 14 Jahren entspricht, ist wohl immer die Geistestätigkeit

eingeengt und das normale logische Denken und Handeln nicht mehr vorhanden; dennoch kann nicht gesagt werden,

daß solche Personen keinen Vertrag abzuschließen imstande wären.
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